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Beilage zu Ziffer 32: Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes                            
ITK Rheinland 
Beilage zu Ziffer 33: Änderung der Satzung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Kre-
feld/Kreis Viersen gem. § 20 Abs. 2 GkG NRW 
Beilage zu Ziffer 35: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Straelen und 
der Gemeinde Kerken über die Errichtung eines Standortes der Städtische Sekundar-
schule Straelen in Kerken

 

B.   Verordnungen, Verfügungen und 
Bekanntmachungen der 

Bezirksregierung 
 

 Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes ITK Rheinland 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
31.01.01-ZV-ITK-Rhein-129 
 

Düsseldorf, den 03. Februar 2026 
 

Hiermit mache ich gemäß § 20 Abs. 4 S. 1 i.V.m.    
§ 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung  
 
 

 
der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. 
S. 621 / SGV. NRW. 202) in  der  zurzeit geltenden  
Fassung, die nachstehende Änderung der Verbands-
satzung des Zweckverbands ITK Rheinland be-
kannt. 
 
Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-
bands ITK Rheinland 
Ihre Anzeige vom 18.12.2025 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 18.12.2025 haben Sie mir 
gem. des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit NRW (GkG NRW) die am 27.11.2025 
von der Verbandsversammlung beschlossene Ände-
rung der Verbandssatzung Ihres Zweckverbands 
ITK Rheinland angezeigt bzw. zur Genehmigung 
vorgelegt. 
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Gegen die Änderungen bestehen keine aufsichts-
rechtlichen Bedenken; die Änderung der Verbands-
satzung in der Fassung 12. Änderungssatzung vom 
27.11.2025 nehme ich hiermit zur Kenntnis. 
 
Rechtsgrundlage ist § 20 Abs. 2 S. 1 in Verbindung 
mit § 29 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 lit. b) und § 29 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 GkG NRW in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01.10.1979 (GV. NW. S. 621 / SGV. 
NW. 202) in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Die Veröffentlichung der Verbandssatzung in der 
Fassung der 12. Änderungssatzung vom 27.11.2025 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
werde ich zeitnah veranlassen. Das Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf kann unter dem 
Link https://www.brd.nrw.de/Services/Amtsblaet-
ter aufgerufen werden. 
 
Ich gehe davon aus, dass Sie in der für Ihre Be-
kanntmachungen vorgeschriebenen Form auf die 
Veröffentlichung hinweisen werden (§ 11 Abs. 1 S. 
2 GkG NRW). 
 
Im Auftrag 
gez. Jonas Giesen 
 

-siehe Beilage zu Ziffer 32- 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 41 
 
 
 

 Änderung der Satzung des Sparkas-
senzweckverbandes Stadt Krefeld 
/Kreis Viersen gem. § 20 Abs. 2 GkG 
NRW 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
31.01.01-SparkassenZV-162 
 

Düsseldorf, den 04. Februar 2026 
 

Hiermit mache ich gemäß § 20 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 11 des Gesetzes über kommunale         
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. 
NRW. S. 621), in der zurzeit geltenden Fassung, die 
von der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbands Stadt Krefeld/Kreis Viersen           
beschlossene Änderung der Verbandssatzung vom 
14.01.2026 bekannt. 
 
Im Auftrag 
gez. Thomas Hermans 
 

-siehe Beilage zu Ziffer 33- 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 42 

 
 

 

 Bestellung eines betriebsangehöri-
gen Vertreters (m/w/d) - W5 (Jonas 
Schreiber) 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
34.02.02.02-W5 
 

Düsseldorf, den 03. Februar 2026 
 

Mit Wirkung zum 09.02.2026 wurde Herr Justus   
Jonas Schreiber zum betriebsangehörigen Vertreter 
für die Ausführung der Feuerstättenschau nach § 14 
Absatz 1 SchfHwG und die dabei anfallenden       
Tätigkeiten nach § 14 Absatz 2 Satz 1 und 2          
SchfHwG für den Kehrbezirk Wuppertal 5 bestellt. 
 
Im Auftrag 
gez. Susanne Wincek 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 42 
 
 
 

 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Straelen und der 
Gemeinde Kerken über die Errich-
tung eines Standortes der Städtische 
Sekundarschule Straelen in Kerken 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
48.02.12-11 KLE 09 SK-603 
 

Düsseldorf, den 03. Februar 2026 
 

-siehe Beilage zu Ziffer 35- 
 

Im Auftrag 
gez. Alina Kamp 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 42 

 
 

 Kennzeichnung von Wanderwegen 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
51.01.06.02-SGV-2 
 

Düsseldorf, den 29. Januar 2026 
 

Mit Bescheid vom 29.01.2026, Az.: 51.01.06.02-
SGV-2 habe ich gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Landesnaturschutz-
gesetzes (DVO-LNatSchG) vom 22. Oktober 1986 
(GV.NRW. S. 683), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), das fol-
gende Markierungszeichen für die Markierung des 
Wanderwegs "Urban Trails" zugelassen. 
 
Das Wegekennzeichen zeigt in einem Quadrat auf 
schwefelgelbem Grund (RAL-1016) in grüner 
Farbe (Eisdunkeltürkis, RAL 200 30 33) in aneinan-

https://www.brd.nrw.de/Services/Amtsblaetter
https://www.brd.nrw.de/Services/Amtsblaetter
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der geschriebener Schreibweise den geschwunge-
nen Großbuchstaben U und den Großbuchstaben T. 
Unterhalb des U ist in Druckschrift und Großbuch-
staben der Schriftzug „URBNTRLS.“ zu sehen. 
 

 
 
Im Auftrag 
gez. Roman Degner 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 42 
 
 
 
 

 Bekanntmachung über die genehmi-
gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-
haben der Speira Recycling Services 
Germany GmbH in Grevenbroich 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
53.03-9000726-0002-A15-0005/26 
 

Düsseldorf, den 03. Februar 2026 
 

Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 
Zulässigkeit für ein Vorhaben der Speira          
Recycling Services Germany GmbH in Greven-
broich 
 
Anzeige nach § 15 Abs. 1 und Abs. 2 a BImSchG 
zur störfallrelevanten Änderung des Um-
schmelzbetriebs I-III durch eine kleinräumige 
Lageänderung des Gasflaschenlagers 
 
Die Speira Recycling Services Germany GmbH be-
treibt am Standort an der Aluminiumstr. 3 in 41515 
Grevenbroich eine nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftige 
Anlage zur Gewinnung von Sekundäraluminium 
aus Aluminiumschrotten und -krätzen (Um-
schmelzbetrieb I-III). Die Genehmigungsbedürftig-
keit der v. g. Anlage ergibt sich aus § 1 i. V. m. Nr. 
3.3 des Anhangs 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Bei dem 
Betriebsgelände der Speira Recycling Services Ger-
many GmbH handelt es sich aufgrund des Vorhan-
denseins von gefährlichen Stoffen, die die in An-
hang 1 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) ge-
nannten Mengenschwellen erreichen oder über-
schreiten, um einen Betriebsbereich der unteren 
Klasse gemäß § 3 Abs. 5 a BImSchG i. V. m. § 2 
Nr. 2 der 12. BImSchV. In der Anlage Umschmelz-
betrieb I-III werden Stoffe gehandhabt, die dem    

Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung       
unterliegen, so dass die Anlage sicherheitsrelevan-
ter Teil des Betriebsbereiches ist.  
 
Gegenstand der vorliegenden störfallrelevanten Än-
derung ist die Kleinräumige Lageänderung des Gas-
flaschenlagers aufgrund des erhöhten Flächenbe-
darfs. In dem um wenige Meter versetzten Gasfla-
schenlager sollen weiterhin Acetylenflaschen und 
Sauerstoffflaschen gelagert werden. Mit dem ange-
zeigten Vorhaben ist keine Erhöhung der Lagerka-
pazitäten der gelagerten Stoffe verbunden. 
  
Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 
luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle     
sowie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im 
Vergleich zum Status Quo keine nachteiligen Aus-
wirkungen verbunden. Im Ergebnis ist festzustellen, 
dass eine Wesentlichkeit der angezeigten Änderung 
i. S. d. § 16 Abs. 1 BImSchG nicht vorliegt und      
somit ein Änderungsgenehmigungsverfahren ent-
behrlich ist.  
 
Wie in den Antragsunterlagen dargelegt wurde,     
ergeben sich durch die vorhabenbedingten Ände-
rungen keine negativen Auswirkungen auf die An-
lagensicherheit. Die angezeigte Änderung führt zu 
keiner Änderung der bereits genehmigten störfallre-
levanten Stoffe sowie der genehmigten Stoffmen-
gen. Mit der Lageänderung des Gasflaschenlagers 
um wenige Meter wird der Sicherheitsabstand ver-
größert. Damit ist ein nachteiliger Einfluss auf die 
Schutzgüter ausgeschlossen.  
 
Somit ist nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 Abs 
1 und Abs. 2a BImSchG festzustellen, dass durch 
die störfallrelevante Änderung der angemessene   
Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
nicht erstmalig unterschritten, der bereits unter-
schrittene Sicherheitsabstand räumlich nicht noch 
weiter unterschritten sowie keine erhebliche Gefah-
renerhöhung ausgelöst wird. Die störfallrelevante 
Änderung bedarf somit keiner Genehmigung nach 
§ 16 a BImSchG. 
 
Im Auftrag 
gez. Markus Kwiatkowski 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 43 

 

 
 

 Bekanntmachung über die genehmi-
gungsfreie Zulässigkeit für ein Vor-
haben der BASF Personal Care and 
Nutrition GmbH in Düsseldorf 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
53.04-9350370-0100-A15-0325/25 
 

Düsseldorf, den 02. Februar 2026 
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Bekanntmachung über die genehmigungsfreie 
Zulässigkeit für ein Vorhaben der BASF Perso-
nal Care and Nutrition GmbH in Düsseldorf 
 
Anzeige nach § 15 Abs. 1 und Abs. 2 a BImSchG 
zur störfallrelevanten Änderung der Lager- und 
Vertriebsstätte (LZO) durch Umsetzung eines 
Kompensationskonzeptes aufgrund des Wegfalls 
der bisherigen PFAS-haltigen Löschschaummit-
telzumischung 
 
Die BASF Personal Care and Nutrition GmbH      
betreibt am Standort an der Henkelstraße 67 in 
40589 Düsseldorf eine nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürf-
tige Anlage, Lager- und Vertriebsstätte (Lagerzent-
rum Ost (LZO)). Die Genehmigungsbedürftigkeit 
der v. g. Anlage ergibt sich aus § 1 i. V. m. Nr. 9.37 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Bei dem 
Betriebsgelände der BASF Personal Care and 
Nutrition GmbH handelt es sich aufgrund des Vor-
handenseins von gefährlichen Stoffen, die die in 
Anhang 1 der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
genannten Mengenschwellen erreichen oder über-
schreiten, um einen Betriebsbereich der oberen 
Klasse gemäß § 3 Abs. 5 a BImSchG i. V. m. § 2 
Nr. 2 der 12. BImSchV. In der Lager- und Ver-
triebsstätte (LZO) werden Stoffe gehandhabt, die 
dem Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung 
unterliegen, so dass die Anlage sicherheitsrelevan-
ter Teil des Betriebsbereiches ist.  
 
Gegenstand der vorliegenden störfallrelevanten    
Änderung ist die Umsetzung eines Kompensations-
konzeptes aufgrund des Wegfalls der bisherigen 
PFAS-haltigen Löschschaummittelzumischung in 
bestimmten Lagerbereichen des LZO. 
 
Im Hinblick auf verursachte Geräuschemissionen, 
luftgetragene Emissionen, entstehende Abfälle so-
wie das Abwasser sind mit dem Vorhaben im Ver-
gleich zum Status Quo keine nachteiligen Auswir-
kungen verbunden. Im Ergebnis ist festzustellen, 
dass eine Wesentlichkeit der angezeigten Änderung 
i. S. d. § 16 Abs. 1 BImSchG nicht vorliegt und      
somit ein Änderungsgenehmigungsverfahren ent-
behrlich ist.  
 
Den Anzeigeunterlagen liegt auch eine anlagensi-
cherheitstechnische Stellungnahme einer nach            
§ 29 b BImSchG anerkannten sachverständigen 
Person bei. Nach Prüfung der Anzeige gemäß § 15 
Abs. 2 a BImSchG ist demnach ferner festzustellen, 
dass gutachterlich bestätigt durch die störfallrele-
vante Änderung der angemessene Sicherheitsab-
stand zu benachbarten Schutzobjekten nicht erstma-
lig unterschritten, der bereits unterschrittene Sicher-
heitsabstand räumlich nicht noch weiter unterschrit-
ten sowie keine erhebliche Gefahrenerhöhung aus-
gelöst wird. Ebenfalls gutachterlich bestätigt wird 

der Stand der Sicherheitstechnik. Die störfallrele-
vante Änderung bedarf somit keiner Genehmigung 
nach § 16 a BImSchG. 
 
Im Auftrag 
gez. Kristine Jaenichen 
 

 Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 43 
 
 

C. Rechtsvorschriften und                  
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 
 

 Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses des Niersverbandes 

 
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2024 des Niersverbandes 

 
Gemäß § 22 a Absatz 10 Satz 3 des Niersverbands-
gesetzes vom 15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 
S. 8), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
18. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 29 Absatz 3 der Niers-
verbandssatzung vom 8. September 1994 (GV. 
NRW. S. 978, 1070), die zuletzt durch Satzung vom 
8. Dezember 2022 (GV. NRW. 2023 S. 121) geän-
dert worden ist, wird der Jahresabschluss zum        
31. Dezember 2024 des Niersverbandes wie folgt 
bekannt gemacht: 
 
1. Die Verbandsversammlung des Niersverban-

des hat in ihrer 41. Sitzung am 18. Dezember 
2025 den am 12. Mai 2025 von der Vorständin 
aufgestellten und mit dem Prüfungsurteil ohne 
Einwendungen des Abschlussprüfers vom 10. 
Juni 2025 versehenen Jahresabschluss zum     
31. Dezember 2024 mit einer Bilanzsumme 
von 361.928.110,65 € und einem Bilanzgewinn 
in Höhe von 6.672.143,78 € abgenommen. 
 

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 – 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang – wird bis zur Ab-
nahme des folgenden Jahresabschlusses auf der 
Homepage des Niersverbandes unter der Inter-
netadresse https://www.niersverband.de/be-
kanntmachungen/ zur Einsichtnahme bereitge-
stellt. 
 

Viersen, den 28. Januar 2026 
 
Niersverband 
Die Vorständin 
 
In Vertretung 
Kai Sobottka, Ass. iur. 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf 2026 S. 44 

https://www.niersverband.de/bekanntmachungen/
https://www.niersverband.de/bekanntmachungen/
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  

Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – Cecilienallee 2 - 40474 Düsseldorf oder in elektronischer Form an 
amtsblatt@brd.nrw.de zu richten. 

 
Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich. 

 Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10:00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen: 
zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 

Druck, Vertrieb, Bezug und Herausgeber:  
 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft unter Tel. 0211/475-2232 

E-Mail: amtsblatt@brd.nrw.de 
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